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1. Instanz

Aktenzeichen S 10 AL 9/94
Datum 27.10.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 AL 49/99
Datum 18.06.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
27.10.1998 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob die Beklagte berechtigt war, die Arbeitslosenhilfe (Alhi) des KlÃ¤gers
nach Ablauf eines dreijÃ¤hrigen Turnus herabzubemessen.

Der am 1955 geborene KlÃ¤ger war nach einer Ausbildung an der Bayer.
Beamtenfachhochschule als Regierungsinspektor z.A. bei der Regierung von
Oberbayern vom 01.12.1980 bis 31.01.1981 beschÃ¤ftigt. Danach studierte er
Rechtswissenschaften (8 Semester) sowie Medizin (2 Semester), ohne einen
Abschluss zu erreichen. Vom 05.08.1985 bis 04.08.1987 arbeitete er im Rahmen
zweier ArbeitsbeschaffungsmaÃ�nahmen (ABM) als Diplom-Verwaltungswirt bei der
Stadt W â�¦ Danach bezog der KlÃ¤ger Arbeitslosengeld (Alg) nach dem in der ABM
zuletzt erzielten Arbeitsentgelt von DM 3.241,32 (Bemessungsentgelt: DM
750,-/Woche). Ab 03.08.1988 bewilligte die Beklagte Anschluss-Alhi nach einem

                               1 / 7



 

durch Dynamisierung auf DM 770,- erhÃ¶hten wÃ¶chentlichen Bemessungsentgelt
fÃ¼r den Bewilligungabschnitt bis 31.07.1989. AnschlieÃ�end stand der KlÃ¤ger im
Leistungsbezug mit Ausnahme einer zweiwÃ¶chigen AushilfstÃ¤tigkeit im
Postpaketdienst (Dezember 1988) sowie einer FortbildungsmaÃ�nahme vom
06.11.1989 bis 04.05.1990, fÃ¼r die dem KlÃ¤ger Unterhaltsgeld (errechnet nach
dem Bemessungsentgelt der Alhi) bewilligt wurde.

Mit bestandskrÃ¤ftigem Bescheid vom 02.08.1990 bewilligte die Beklagte fÃ¼r den
Bewilligungsabschnitt 01.08.1990 bis 31.07.1991 Alhi nach einem herabgesetzten
wÃ¶chentlichen Bemessungsentgelt von DM 760,- und erlÃ¤uterte hierzu, nach
Ablauf von 3 Jahren seit Ende des Bemessungszeitraums sei die Alhi von Gesetzes
wegen neu zu berechnen. Ausgangspunkt sei das erzielbare Arbeitsentgelt, dh das
tarifliche Entgelt der BeschÃ¤ftigung, fÃ¼r die der KlÃ¤ger nach seinem Lebensalter
und seiner LeistungsfÃ¤higkeit unter billiger BerÃ¼cksichtigung seines Berufes und
seiner Ausbildung nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes in Betracht
komme. Zugrunde zu legen sei eine TÃ¤tigkeit als Verwaltungsangestellter nach
Bundesangestelltentarif (BAT) mit einer Entlohnung von DM 3.274,65 monatlich und
DM 755,68 (gerundet: DM 760,-) wÃ¶chentlich.

Eine am 17.09.1990 begonnene TÃ¤tigkeit als Personalsachbearbeiter bei der P.
GmbH â�� Planning & Construction â�� wurde durch auÃ�ergerichtlichen Vergleich
vom 25.09.1990 wÃ¤hrend der Probezeit zum 05.10.1990 beendet. In der Folge
betÃ¤tigte sich der KlÃ¤ger neben dem Alhi-Bezug kÃ¼nstlerisch (Fotografie und
Lyrik). Von der Beklagten vorgeschlagene ABM-BeschÃ¤ftigungen bei der Stadt W.
(Herbst 1992) wurde nicht realisiert.

Mit Bescheid vom 25.07.1991 bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit
vom 01.08.1991 bis 31.07.1992 Alhi nach einem wÃ¶chentlichen Arbeitsentgelt von
DM 800,-. Mit Bescheid vom 21.07.1992 legte sie fÃ¼r die Zeit vom 01.08.1992 bis
31.07.1993 ein wÃ¶chentliches Arbeitsentgelt von DM 850,- zugrunde.

Nach Ablauf des Bewilligungsabschnitts bewilligte die Beklagte auf den Antrag vom
11.07.1993 Alhi hin ab 23.08.1993 aus einem wÃ¶chentlichen Arbeitsentgelt von
nur noch DM 690,- (StreitgegenstÃ¤ndlicher Bescheid vom 28.09.1993). Mit
ErlÃ¤uterungsschreiben vom 04.10.1993 begrÃ¼ndete die Beklagte die
Herabbemessung wiederum mit der gesetzlich vorzunehmenden Neufestsetzung.
Danach sei die Alhi nach Ablauf von weiteren 3 Jahren neu festzulegen.
Ausgangspunkt sei eine TÃ¤tigkeit als Verwaltungsangestellter, die nach dem
Tarifvertrag des Ã¶ffentlichen Dienstes mit DM 2.975,72 monatlich (DM 686,70
wÃ¶chentlich â�� gerundet: DM 690,-) entlohnt werde.

Den hiergegen gerichteten Widerspruch begrÃ¼ndete der KlÃ¤ger, es sei nicht
nachvollziehbar, warum er unter BerÃ¼cksichtigung der UmstÃ¤nde des Einzelfalles
nur noch dieses Entgelt erzielen kÃ¶nne. Im ablehnenden Widerspruchsbescheid
vom 03.12.1993 fÃ¼hrte die Beklagte aus, der KlÃ¤ger habe zwar einen Abschluss
als Verwaltungswirt, was Stufe 1 der Zumutbarkeitsanordnung entspreche. Dieser
Stufe kÃ¶nne er nicht mehr zugeordnet werden, sein Abschluss aus dem Jahre 1980
sei nicht mehr verwertbar. Er habe seine beruflichen Kenntnisse nur in den ABM-
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MaÃ�nahmen von 1985 bis 1987 verwerten kÃ¶nnen. Ein Versuch, den KlÃ¤ger als
Sachbearbeiter entsprechend der Qualifikationsstufe 3 der
Zumutbarkeitsanordnung (Ausbildung in einem Ausbildungsberuf) unter zu bringen,
sei gescheitert. GÃ¼nstigstensfalls kÃ¶nne unter Anwendung der persÃ¶nlichen
Kriterien des KlÃ¤gers sowie unter BerÃ¼cksichtigung von Lage und Entwicklung
des Arbeitsmarktes nur noch eine TÃ¤tigkeit als Verwaltungsangestellter nach
VergÃ¼tungsgruppe VIII BAT in Betracht kommen.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht (SG) WÃ¼rzburg erhoben und
beantragt, den Bescheid vom 04.10.1993 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.12.1993 aufzuheben und festzustellen, dass eine
Neubemessung des Bemessungsentgelts nicht eingetreten sei. Zur BegrÃ¼ndung
hat er im Wesentlichen vorgetragen, die Beklagte kÃ¶nne sich nicht auf fehlende
Verwertbarkeit der beruflichen Ausbildung berufen, weil ihm die Fachvermittlung
fÃ¼r Hochschulabsolventen keine VermittlungsvorschlÃ¤ge unterbreitet habe.
Vermittlungsversuche auf unterer Qualifikationsstufe seien nicht relevant. Die
langdauernde Arbeitslosigkeit dÃ¼rfe ihm nicht zum Nachteil gereichen, weil die
Beklagte diese nicht durch geeignete Vermittlungsversuche verhindert habe.
Psychisch und physisch sei er voll einsetzbar.

Mit Bescheid vom 12.02.1996 hat die Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte
dem KlÃ¤ger Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit auf Dauer ab 01.03.1995 bewilligt.

Das SG hat im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 27.10.1998 den
zustÃ¤ndigen Arbeitsvermittler A. M. als Zeugen einvernommen. Dieser hat
angegeben, nach den tariflichen MaÃ�stÃ¤ben wÃ¤re eine fiktive Einstufung noch
deutlich unter dem Bereich BAT VIII (Einstiegsstufe mittlerer Dienst) erfolgt, dem
KlÃ¤ger sei aber zugute gehalten worden, dass er fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit im
Ã¶ffentlichen Dienst ausgebildet worden sei. Eine geradlinige Berufswegplanung
habe gefehlt. Die EigenbemÃ¼hungen des KlÃ¤gers hÃ¤tten sich hauptsÃ¤chlich
auf kÃ¼nstlerische TÃ¤tigkeitsfelder gerichtet. Mit Urteil vom gleichen Tag hat das
SG die Klage abgewiesen und diese Entscheidung im Wesentlichen damit
begrÃ¼ndet, dass die Beklagte das Bemessungsentgelt zutreffend festgelegt habe.
Der KlÃ¤ger sei richtigerweise fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit bei einem Ã¶ffentlichen
Arbeitgeber eingeordnet worden. Die Zuordnung zu BAT VIII entspreche den
Anforderungsmerkmalen, denen der KlÃ¤ger noch habe gerecht werden kÃ¶nnen.
Entsprechend dem Gutachten, das in dem zur Rentenbewilligung fÃ¼hrenden
Verwaltungsverfahren der BfA am 23.06.1995 erstellt worden sei, bestehe beim
KlÃ¤ger eine psychische Erkrankung. Diese habe bereits zum 01.08.1993 das
LeistungsvermÃ¶gen negativ beeinflusst. Der KlÃ¤ger sei aufgrund seiner seit 1987
bestehenden Arbeitslosigkeit auf seiner ursprÃ¼nglichen Qualifikationsebene als
Dipl.-Verwaltungswirt nicht mehr vermittelbar gewesen. Trotz fortlaufender
VermittlungsbemÃ¼hungen und trotz FÃ¶rderungsmaÃ�nahmen habe sich der
Arbeitsmarkt im Zeitraum 01.08.1990 bis 31.07.1993 fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit nach
Qualifikationsstufe V b BAT als faktisch verschlossen erwiesen.

Dagegen hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt und eingewandt, eine
Herabbemessung dÃ¼rfe nur aus personenbezogenen GrÃ¼nden erfolgen. Die
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psychische Erkrankung habe zum maÃ�geblichen Zeitraum 01.08.1993 noch nicht
vorgelegen. Damals habe er nach wie vor Ã¼ber seine ursprÃ¼ngliche
Ausbildungsqualifikation verfÃ¼gt. Der Grund dafÃ¼r, dass er auf dieser Stufe
keine BeschÃ¤ftigung gefunden habe, liege in den fehlenden
Vermittlungsanstrengungen der Beklagten. Generell sei seine Arbeitslosigkeit
zurÃ¼ckzufÃ¼hren auf Besonderheiten, die in der Entwicklungsbiographie
begrÃ¼ndet seien.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�,

das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom 27.10.1998 und den Bescheid der
Beklagten vom 28.09.1993 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
03.12.1993 aufzuheben und Arbeitslosenhilfe ohne Neubemessung Ã¼ber den
31.07.1993 hinaus zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
27.10.1998 zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hat ausgefÃ¼hrt, nicht allein in der Person des KlÃ¤gers liegenden GrÃ¼nde,
sondern gerade auch die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes seien
maÃ�gebliche Kriterien fÃ¼r die Auswahl des Bemessungsentgeltes. 1993 habe der
Ã¶ffentliche Dienst Stellen eingespart, Seiteneinsteiger im hÃ¶heren Dienst seien
deshalb faktisch nicht eingestellt worden.

Der Senat hat die Beklagtenakten beigezogen sowie die Klageakten Az: S 8 AL
48/94, S 11 AL 207/97, S 11 Bn 168/95 AL und S 11 AL-353/96 (SG WÃ¼rzburg). Auf
diese Akten sowie die Akten beider RechtszÃ¼ge wird zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestandes Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144, 151 Sozialgerichtsgesetz
â�� SGG), jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Die Beklagte hat zu Recht durch den streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid vom
28.09.1993 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 03.12.1993 die HÃ¶he
der Alhi, deren Voraussetzungen der KlÃ¤ger dem Grunde nach erfÃ¼llt, fÃ¼r den
neuen Bewilligungsabschnitt (Â§ 139 a ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz â�� AFG) nach
einem wÃ¶chentlichen Arbeitsentgelt von DM 690,- bemessen.

GemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs 2 Satz 1 Nr 1 AFG idF des Gesetzes vom 23.07.1979 (BGBl I
Seite 1189) bemiÃ�t sich die Alhi grundsÃ¤tzlich nach dem Arbeitsentgelt, nach
dem sich zuletzt das Alg gerichtet hat. Nach Â§ 136 Abs 2 b Satz 1 1. Halbsatz AFG
idF des Gesetzes vom 20.12.1985 (BGBl I Seite 2484) ist das fÃ¼r die Bemessung
der Alhi maÃ�gebende Arbeitsentgelt jeweils nach Ablauf von 3 Jahren seit Ende des
Bemessungszeitraums nach Â§ 112 Abs 7 AFG neu festzusetzen. Der KlÃ¤ger hatte
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durch die BeschÃ¤ftigung in zwei ABM bis 04.08.1987 einen Anspruch auf Alg
erworben, das die Beklagte nach dem Entgelt der letzten 3 BeschÃ¤ftigungsmonate
(Â§ 112 Abs 2 AFG) mit DM 3.241,32 monatlich/gerundet DM 750,- wÃ¶chentlich
bemessen hat. Dieses Bemessungsentgelt hatte die Beklagte zutreffend nach Â§
112 a AFG dynamisiert. Mit dem nicht angegriffenen Bescheid vom 09.08.1990
wurde das Bemessungsentgelt bestandskrÃ¤ftig auf DM 3,274,64 monatlich/DM
760,- gerundet wÃ¶chentlich erstmals im dreijÃ¤hrigen Turnus nach Â§ 136 Abs 2 b
AFG herabbemessen und daran anschlieÃ�end fÃ¼r die Zeit vom 01.08.1991 bis
31.07.1992 ein wÃ¶chentliches Arbeitsentgelt von DM 800,- und fÃ¼r die Zeit vom
01.08.1992 bis 31.07.1993 ein wÃ¶chentliches Arbeitsgentgelt von DM 850,-
zugrunde gelegt.

Nach Ablauf eines weiteren Dreijahreszeitraums (01.08.1990 bis 31.07.1993) hat
die Beklagte zutreffend Â§ 136 Abs 2 b Satz 1 1. Halbsatz AFG angewandt und das
Bemessungsentgelt erneut herabbemessen. Entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers
kam er zum maÃ�geblichen Zeitpunkt auch nach Ã�berzeugung des Senats nicht
mehr fÃ¼r eine TÃ¤tigkeit in seinem Ausbildungsberuf als Verwaltungsfachwirt in
Betracht. Er hatte diese TÃ¤tigkeit Ende 1980/1981 nur fÃ¼r 2 Monate ausgeÃ¼bt.
Durch die nachfolgenden Studienjahre ohne Abschluss hatte sich der KlÃ¤ger soweit
von diesem Beruf entfernt, dass er in den Jahren 1985 bis 1987 nur im Rahmen von
gefÃ¶rderten ABM fÃ¼r die Stadt W. tÃ¤tig sein konnte. Eine weitere Entfernung
vom Ausbildungsberuf ergab sich durch die nachfolgende sechsjÃ¤hrige
Arbeitslosigkeit mit Leistungsbezug und dadurch, dass sich die beruflichen
Interessen des KlÃ¤gers wÃ¤hrend dieser Zeit von einer VerwaltungstÃ¤tigkeit hin
verlagert hatten zu selbststÃ¤ndigen kÃ¼nstlerischen BetÃ¤tigungen, aus denen er
auch â�� wenn auch nur ganz geringe â�� HonorareinkÃ¼nfte erzielen konnte.

ZusÃ¤tzlich hatte sich bereits 1990 gezeigt, dass VermittlungsbemÃ¼hungen fÃ¼r
VerwaltungstÃ¤tigkeiten des KlÃ¤gers in der freien Wirtschaft kaum
Erfolgsaussichten hatten. Dies ergibt sich aus dem BeschÃ¤ftigungsversuch des
KlÃ¤gers bei der Fa. P. GmbH â�� Planning & Construction â�� als
Personalsachbearbeiter, dessen Beendigung nach einer Woche wÃ¤hrend der
Probezeit vereinbart wurde. HÃ¶her qualifizierte TÃ¤tigkeiten im Bereich der
Ã¶ffentlichen Arbeitgeber lieÃ�en sich auf dem fÃ¼r den KlÃ¤ger maÃ�gebenden
Arbeitsmarkt nicht realisieren, wie die erfolglosen Versuche in Vermittlungen fÃ¼r
ABM-TÃ¤tigkeiten bei der Stadt W. belegen. Entsprechend den AusfÃ¼hrungen des
vom SG als Zeugen einvernommenen Arbeitsvermittler M. war der KlÃ¤ger damit
Mitte 1993 nur noch als BÃ¼rofachkraft oder im Helferbereich vermittelbar, sodass
fÃ¼r ihn eigentlich eine fiktive Einstufung allenfalls unterhalb der
VergÃ¼tungsgruppe BAT VIII denkbar gewesen wÃ¤re. Allerdings war dem KlÃ¤ger
entsprechend den glaubhaften Angaben des Zeugen M. zugute zu halten, dass er
auf eine ursprÃ¼ngliche Ausbildung fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst sowie auf eine
zweijÃ¤hrige VerwaltungstÃ¤tigkeit zurÃ¼ckgreifen konnte. Entsprechend Â§ 22
BAT war deshalb der KlÃ¤ger nach den TÃ¤tigkeitsmerkmalen der
VergÃ¼tungsordnung gem. Anlage 1 a zum BAT TÃ¤tigkeiten der
VergÃ¼tungsgruppe VIII zuzuordnen. Diese umfassen Angestelltenarbeiten im
BÃ¼ro mit schwieriger TÃ¤tigkeit (zB Mitwirkung bei der Bearbeitung laufender
oder gleichartiger GeschÃ¤fte nach Anleitung, Entwerfen von dabei zu erledigenden

                               5 / 7

https://dejure.org/gesetze/AFG/112.html
https://dejure.org/gesetze/AFG/112a.html
https://dejure.org/gesetze/AFG/112a.html
https://dejure.org/gesetze/AFG/136.html
https://dejure.org/gesetze/AFG/136.html
https://dejure.org/gesetze/AFG/136.html


 

Schreiben nach Angaben; Erledigung stÃ¤ndig wiederkehrende Arbeiten in
Anlehnung an Ã¤hnliche VorgÃ¤nge, auch ohne Anleitung). Diese TÃ¤tigkeiten
entsprechen der Einstiegsstufe des mittleren Dienstes, es sind somit
AnfangstÃ¤tigkeiten, die der KlÃ¤ger wohl noch hÃ¤tte ausÃ¼ben kÃ¶nnen.
TÃ¤tigkeiten der VergÃ¼tungsgruppe VII, wie Angestelltenarbeiten im BÃ¼rodienst,
deren TÃ¤tigkeit grÃ¼ndliche Fachkenntnisse erfordern, also aus Aufgabenkreisen,
die nur bei Vorhandensein grÃ¼ndlicher und vielseitiger Fachkenntnisse
ordnungsgemÃ¤Ã� bearbeitet werden kÃ¶nnen, sind dem KlÃ¤ger in Anbetracht
seiner im maÃ�geblichen Zeitpunkt 6 Jahre zurÃ¼ckliegenden letzten TÃ¤tigkeit als
Verwaltungsangestellter nicht mehr zuzugestehen. Andererseits hÃ¤tte eine
Einordnung des KlÃ¤gers in die VergÃ¼tungsgruppe VII weder seinen noch
verwertbaren FÃ¤higkeiten und noch seinem Wissen entsprochen. In diese
VergÃ¼tungsgruppe werden nÃ¤mlich Angestelltenarbeiten im BÃ¼rodienst mit
einfacheren Arbeiten eingereiht, zB nach Schema zu erledigende Arbeiten,
Postabfertigung, FÃ¼hrung von BrieftagebÃ¼chern, Inhaltsverzeichnissen etc. In
Abgrenzung zu diesen Bereichen ist damit die Eingruppierung in die
VergÃ¼tungsstufe VIII, wie sie die Beklagte vorgenommen hat, aus
RechtsgrÃ¼nden nicht zu beanstanden.

TÃ¤tigkeiten dieser Art hÃ¤tte der KlÃ¤ger auch im maÃ�geblichen Zeitraum
August 1993 noch ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Anhaltspunkte fÃ¼r eine krankheitsbedingt
geminderte LeistungsfÃ¤higkeit sind nicht vorhanden. Insbesondere kann das erst
rund 2 Jahre nach dem maÃ�geblichen Zeitpunkt im Rentenverfahren erstellte
psychiatrische Gutachten nicht den Nachweis dafÃ¼r erbringen, dass der KlÃ¤ger
bereits 2 Jahre deutlich vorher an einer Erkrankung gelitten hatte, die die
AusÃ¼bung der genannten TÃ¤tigkeiten unmÃ¶glich gemacht hÃ¤tte. Die
frÃ¼heren BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers haben zutreffend darauf hingewiesen,
dass zum Zeitpunkt der Neubemessung kein diesbezÃ¼gliches psychologisches
oder psychiatrisches Gutachten oder Befundberichte vorliegen.

Damit war die Herabbemessung gemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs 2 b AFG in vollem Umfang
gerechtfertigt. Auf die Voraussetzungen einer Neubemessung nach Â§ 136 Abs 2
Satz 2 AFG aus personenbezogenen GrÃ¼nden kommt es deshalb entgegen der
Auffassung der frÃ¼heren BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers nicht an.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
27.10.1998 war deshalb zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG).

GrÃ¼nde, die Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG zuzulassen, liegen nicht
vor.

Erstellt am: 22.09.2003
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Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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